
 

 

Ausschreibung für den Automobil-Trial-Pokal 2023 des ADAC Hessen 
Thüringen 

 
Allgemeine Bestimmungen 
Der ADAC Hessen Thüringen schreibt unter Zugrundelegung der nachstehend aufgeführten 
Bedingungen, folgende Pokale für das Jahr 2024 aus, bei denen die Sieger bzw. 
Erfolgreichsten ermittelt werden: 
 
Der ADAC Hessen Thüringen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die für die 
Pokalwertungen vorgesehenen Wettbewerbe durchgeführt werden. Für ausgefallene 
Veranstaltungen wird kein Ersatz geschaffen. 
 
Die vom ADAC Hessen Thüringen durchgeführte Auswertung ist verbindlich, unanfechtbar 
und erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Der ADAC Hessen Thüringen behält sich 
ausdrücklich vor, auf Beschluss des Clubausschusses die Pokale für die Sieger / Besten / 
evtl. Nächstplatzierten nicht zu vergeben. Die Wertung zum jeweiligen Pokal entfällt in 
jedem Fall, wenn weniger als 3 der vorgesehenen Wettbewerbe durchgeführt oder der 
Teilnehmer bei weniger als 3 gestartet ist. Um an der Wertung zum jeweiligen Pokal 
teilnehmen zu können, muss an mindestens 50% der tatsächlich durchgeführten 
Veranstaltungen/Wettbewerbe teilgenommen werden. Die Pokalwertung entfällt bei 
weniger als drei Teilnehmern. Die Klassen können bei der Endauswertung 
zusammengelegt werden. 
 
Mit Abgabe der Nennung für einen Lauf, der zur Wertung für den Pokal ausgeschrieben ist, 
erkennt jeder Teilnehmer ausdrücklich die vorstehenden Bestimmungen und die 
nachfolgenden Grundsätze als verbindlich an: 
 
a) Die Teilnahme verpflichtet die Fahrer zu sportlicher Haltung und Fairness gegenüber allen 
anderen Teilnehmern, den Veranstaltern und allen Sportwarten, dem ADAC Hessen 
Thüringen, den Organen der Behörden. Absprachen und Handlungen von Fahrer zum 
Zwecke einer günstigen Wertung oder dergleichen sind untersagt und gelten als Verstoß 
gegen diese Bestimmungen. 
b) Alle Verstöße gegen diese selbstverständlichen Pflichten werden mit dem Ausschluss der 
betreffenden Fahrer (Beifahrer) von der Wertung für den Pokal geahndet. Nimmt ein Fahrer 
auch weiterhin an Veranstaltungen, die für den Pokal gewertet werden, teil, rücken im 
Veranstalterergebnis die nachfolgenden Fahrer weder in der Platzierung noch in der 
Punktewertung auf. 
 
Teilnahmeberechtigung / Nennungen 
Gewertet werden nur Teilnehmer, die persönliches ADAC-Mitglied sind, ihren Wohnsitz in 
der Region des ADAC Hessen-Thüringen haben, Mitglied in einem ADAC Ortsclub in 
Hessen oder Thüringen oder Mitglied im VFM (Verein zur Förderung des Motorsports in 
Hessen e.V.) oder ThMSB (Thüringer Motor Sport Bund e.V.) sind. Bei Jugendlichen unter 
18 Jahren entweder die ADAC-Starter-Mitgliedschaft oder ein Elternteil Mitglied des ADAC 
sein. 
Ein Nenngeld für die ADAC-Pokalwertung wird nicht erhoben. Jeder Teilnehmer muss im 
Besitz des vorgeschriebenen Führerscheins sein. Jugendliche dürfen nur in den Einsteiger 
/ Fun Cup oder Jugendsektionen fahren. Ein Bewegen der Fahrzeuge außerhalb des 
Motorsportgeländes ist nicht zulässig. 
 
Die Nennung zur ADAC Hessen-Thüringen Automobil Trial Pokalwertung ist bis zum 30.05. 
des laufenden Jahres bei dem zuständigen Beauftragten oder der Abteilung Ortsclub-Sport-



 

 

Jugend einzureichen.  
Bei angenommen Nennungen wird eine Laufkarte und ein ADAC-Aufkleber an den 
Teilnehmer verschickt/ausgegeben. 
Der ADAC-Aufkleber (mind. 10 cm x 10 cm) ist am Fahrzeug gut sichtbar anzubringen. 

 
Wertung 
Jedem Teilnehmer wird nach Abgabe seiner Nennung eine Laufkarte zugeschickt bei der 
die Ergebnisse der jeweilig gefahrenen Veranstaltung eingetragen und vom Veranstalter 
abgestempelt und unterschrieben werden müssen. Ergebnisse ohne den jeweiligen 
Stempel werden nicht berücksichtigt. 
Die Laufkarte muss bis spätestens zum letzten Wertungslauf der jeweiligen Saison an das 
zuständige Organ des ADAC H/T zurückgesendet oder persönlich abgegeben werden. 
Jeder Teilnehmer muss bis nach zwei Wochen des letzten Wertungslaufes seine 
Platzierungen und die Teilnehmeranzahl seiner jeweiligen Klasse an das zuständige 
Organ des ADAC H/T zukommen lassen. 
 
Es werden mindestens 3, maximal 5 Läufe für das Jahresergebniss gewertet. Eine 
Teilnahme an der eigenen Veranstaltung ist nicht möglich, dafür wird dann ein 
Durchschnittsergebnis aller gefahrenen Läufe für das Jahresendergebnis genommen. 
 
Die Auszeichnung der Platzierten kann bei Vorliegen eines das Ansehen des Sportes 
oder des ADAC schädigenden Verhaltens verweigert werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Ehrenpreise besteht nicht. In Streit- und Wertungsfragen entscheidet der 
Sportausschuss. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automobil-Trial-Pokal des ADAC Hessen / Thüringen 
 
Veranstaltungen 
Alle Wettbewerbe werden nach den jeweiligen Verbandsbestimmungen durchgeführt. 



 

 

 
Datum   Veranstalter   Ort 
13.April 2024  MD-Cup/GTG/DGM  Hameln  
             MD-Cup          Dietzhausen 
              MD-Cup                        Grabfeld 
    MD-Cup   Kaisten 
    MD-Cup    Sonneberg 
14. September 2024          MD-Cup/GTG                    Melsungen 
    

„Automobil-Trial-Pokalsieger“ des ADAC Hessen Thüringen ist der Teilnehmer, der die 
höchste Punktzahl erreicht und bei mindestens 3 50 % Veranstaltungen der genannten 
Veranstaltungen in Wertung gefahren ist. Dies gilt auch für Weiterplatzierte. Für die Plätze 
1 – 3 werden die Pokale anlässlich der Jahresehrung der Motorsportler vergeben. 
 
 
Klasseneinteilung / Wertung 
  
Klasse 1: Jugend = x 1,00 Punkte 
Klasse 1a: Jugendquad = x 1,00 Punkte  
Klasse 1 „mini“ Jugendquad (6-11 Jahre) = x 1,00 Punkte  
Klasse 1 „maxi“ Jugendquad (12-17 Jahre) = x 1,00 Punkte 
Klasse 2 „Kurz“: Serie / Standard = x 1,00 Punkte  
Klasse 2 „Lang“: Serie / Standard = x 1,00 Punkte 
Klasse 3: Prototypen = x 1,00 Punkte 
 
Erklärung Klasse 2Kurz: Suzuki LJ 50, LJ 80, Haflinger, Daihatsu Sparcar, Fiat Panda 4x4, 
Suzuki SJ 410/413, Suzuki “echter” Samurai (breite Achsen & Radläufe),Jimny, Golf Country, 
Daihatsu Rocky (kurz), Aro 10, Willys M 3, M 38, Hotchkiss M 20l, Munga 4, Munga 6, Munga 
8, Jeep CJ 5, Delta, Mutt, VW Iltis, Austin Champ, Alfa Matta, Fiat, Campagnola, Mahindra, SJ 
413 (lang), Suzuki Vitara, Suzuki X-90, Daihatsu Feroza, M 151 A, Shiguli UAZ 2121, Toyota 
RAV 4, Daihatsu F 10, F 20, F 50, F60, Lada Niva 
 
Erklärung Klasse 2Lang: Toyota BJ 40, BJ 42, Jeep CJ 7, LR 88, LR 90, Mitsubishi Pajero, 
Isuzu Trooper, Jeep Wrangler, Toyota BJ 70, LJ 70, Rocky lang, Opel Frontera, Korando, Suzuki 
Vitara lang, Terrano II. Ford Maverick, Kia Sportage, GAS 69, Range Rover, LR 109. LR 110, 
Mercedes G kurz & lang, Nissan Patrol GR kurz & lang, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero V20 
& lang, Isuzu Trooper lang. CJ 6, CJ 8, Toyota HJ 45, BJ 43, Daihatsu Pick Up, Hi-Lux, Chevrolet 
Blazer, Scout, UAZ, Ford Bronco, Ramcharger, Pinzgauer 4x4, Volvo Lappländer, Toyota HJ 60, 
61, LJ 73, LJ 75, BJ 75, Four Runner, HJ 80, HDJ 80, Opel Monterey, Peugeot Dangel, Jeep 
Cherokee, Terrano II lang, Ford Maverick lang, Mitsubishi L 300 
 

 


